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Teilweise Einstellung des Schienengüterverkehrs aufgrund von 
Stromunterversorgung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Am Morgen des 23. März 2022 wurde in großen Teilen des Schienennetzes 
der Güterverkehr eingestellt. Die DB Energie GmbH gab an, dass ein unerwar-
teter Kraftwerksausfall während Wartungsarbeiten zu einer Unterversorgung 
des Stromnetzes führte, sodass man sich für einen Lastabwurf entschied 
(https://www.eurailpress.de/nachrichten/betrieb-services/detail/news/gueterver
kehr-zeitweise-eingestellt-nee-fordert-aufklaerung-zum-strommangel-bei-db-n
etz.html).

Wenn in der Netzleitstelle der DB Energie GmbH ein Frequenzabfall festge-
stellt wird, muss die DB Energie einem Notfallplan folgen, der ein differenz-
iertes Vorgehen hinsichtlich der Behandlung der Schienengüter- und Schie-
nenpersonenverkehre erfordert (https://www.lok-report.de/news/deutschland/v
erkehr/item/31736-nee-unterversorgung-des-stromnetzes-fuehrte-heute-zu-sto
pp-des-schienengueterverkehrs.html).

Unternehmen der Schienengüterverkehrsbranche fordern nun eine Aufklärung 
des Vorkommnisses. Hierfür hat sich der Branchenverband Netzwerk Europä-
ischer Eisenbahnen (NEE) an die Bundesnetzagentur gewandt (https://www.lo
k-report.de/news/deutschland/verkehr/item/31736-nee-unter versorgung-des-st
romnetzes-fuehrte-heute-zu-stopp-des-schienengueter verkehrs.html).

 1. Zu welchem Zeitpunkt am 23. März 2022 wurde nach Kenntnis der 
Bundesregierung in der Netzleitstelle der DB Energie GmbH eine Unter-
versorgung des Stromnetzes, welches das Schienennetz mit Energie ver-
sorgt, festgestellt?

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) kam es am Morgen des 
23. März 2022 ab ca. 6:30 Uhr zu einer drohenden Unterversorgung des Bahn-
stromnetzes.
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 2. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung die im Vergleich zum 
üblichen Lastverlauf einschließlich der üblichen Reserven prognostizier-
te Unterversorgung des Bahnstromnetzes (bitte auf halbe Stunden genau 
in Megawatt angeben)?

Nach Auskunft der DB AG erfolgte ab ca. 6:30 Uhr ein ungewöhnlich starker 
Lastanstieg um ca. 170 Megawatt über dem üblichen Lastverlauf.

 3. Auf welcher (etwaigen) rechtlichen oder betriebstechnischen Grundlage 
wurde nach Kenntnis der Bundesregierung entschieden, welche Bereiche 
des Schienenverkehrs (z. B. Güterverkehr, Personenfernverkehr, Perso-
nennahverkehr) der Lastabwurf vor allem oder ausschließlich treffen 
soll?

Nach Auskunft der DB AG wurde auf Grundlage des § 62 Absatz 2 Satz 1 des 
Eisenbahnregulierungsgesetzes bzw. Ziffer 6.3.3 der Nutzungsbedingungen 
Netz der DB Netz AG (NBN 2022) entschieden.

 4. Wie viele Stunden dauerte nach Kenntnis der Bundesregierung der Last-
abwurf, und wie viele Schienenverkehrsunternehmen und Züge welcher 
Bereiche des Schienenverkehrs waren nach Kenntnis der Bundesregie-
rung von dem Lastabwurf betroffen?

Nach Auskunft der DB AG wurden ab ca. 7:30 Uhr Güterzüge in allen Regio-
nen Deutschlands vorübergehend angehalten. Ab 8:10 Uhr konnten sie gestaf-
felt vom Norden Deutschlands nach Süden wieder weiterfahren. Ab 8:40 Uhr 
wurde wieder der normale Eisenbahnbetrieb durchgeführt. Zur Zahl der betrof-
fenen Eisenbahnverkehrsunternehmen und zur Zahl der angehaltenen Züge lie-
gen der DB AG noch keine abschließenden Angaben vor.

 5. Wurden beim Anhalten von Zügen des Schienengüterverkehrs (SGV) 
Differenzierungen zwischen verschiedenen Segmenten des SGV vorge-
nommen, und wenn ja, welcher Art?

Nach Auskunft der DB AG wurden keine Differenzierungen vorgenommen.

 6. Wie waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Stillstände der Güter-
züge im deutschen Schienennetz verteilt?

Gab es regionale Konzentrationen, und wenn ja, wo, und welche Rolle 
spielte die Verfügbarkeit von Abstellgleisen?

Nach Auskunft der DB AG gab es keine regionalen Konzentrationen. Güterzü-
ge, die sich auf freier Strecke befanden und für die keine geeigneten Abstell-
gleise zur Verfügung standen, fuhren weiter.

 7. Auf welchen Kanälen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die 
vom Lastabwurf betroffenen Schienengüterverkehrsunternehmen infor-
miert?

Nach Auskunft der DB AG wurden betroffene Eisenbahnverkehrsunternehmen 
um 8:28 Uhr zu einer Telefonkonferenz eingeladen, in der sie über die Störung 
und die getroffenen Maßnahmen informiert wurden.
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 8. Gab es nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem Lastabwurf eine 
weitere Kommunikation zwischen der DB Energie GmbH und den 
Schienengüterverkehrsunternehmen bzw. entsprechenden Verbänden der 
Branche, und wenn ja, zu welchen Zeitpunkten, und in welcher Weise?

Nach Auskunft der DB AG wurde das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen am 
25. März 2022 gemeinsam durch DB Energie GmbH und DB Netz AG per E-
Mail über den Vorgang informiert.

 9. Konnte nach Kenntnis der Bundesregierung die Ursache für die Strom-
unterversorgung mittlerweile geklärt werden, und wenn ja, worin bestand 
diese Ursache?

Die Bundesnetzagentur führt zu dieser Bahnstromunterversorgung Ermittlun-
gen im Hinblick auf die Ursachen der Unterversorgung mit Bahnstrom und die 
seitens der DB Netz AG ergriffenen Stabilisierungsmaßnahmen durch. Die Er-
mittlungen dauern noch an.

10. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die in der Presse angeführ-
ten Wartungsarbeiten an den Kraftwerken mittlerweile abgeschlossen?

Nach Auskunft der DB AG wurden die Wartungsarbeiten abgeschlossen.

11. Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung seitens betroffener Schienen-
güterverkehrsunternehmen Schadensersatzforderungen gegenüber der 
DB Energie GmbH oder anderen Beteiligten, und wenn ja, in welcher 
Höhe?

Nach Auskunft der DB AG wurden Schadensersatzforderungen an die 
DB Energie GmbH gerichtet. Diese werden durch die DB AG geprüft.

12. Hat es seit Beginn des Jahres 2021 bereits ähnliche Vorfälle gegeben, bei 
denen aufgrund einer Stromunterversorgung Züge im Schienennetz der 
DB Netz AG angehalten werden mussten?

Wenn ja, wann war dies, was war die Ursache, und wie hat man in dieser 
Situation reagiert?

Nach Auskunft der DB AG hat es seit Beginn des Jahres 2021 keine ähnlichen 
Vorfälle gegeben.
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